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RS OGH 1988/8/11 12Os74/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.08.1988

Norm

StGB §147 Abs1 Z1

Rechtssatz

Eine falsche Urkunde stellt auch derjenige her, der ein durch die echte Unterschrift des Ausstellers formell gedecktes

Urkundenblankett nachträglich mit nicht vom Aussteller ausgehenden inhaltlich unrichtigen Erklärungen versieht.

Demgemäß stellt die Verwendung einer solchen sogenannten Blankettfälschung zur Täuschung auch die Quali kation

des § 147 Abs 1 Z 1 StGB her.
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